
  

RBV Birkmann GmbH & Co. KG

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
für Gegenstände aus Kunststoff, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen.

Hiermit wird erklärt, dass das Produkt: 429840
Easy Baking, Kuchenlöser, Länge 24 cm, Breite 3 cm, dunkelgrau, aus lebensmittelechtem Kunststoff

den rechtlichen Vorschriften der Bedarfsgegenständeverordnung, Verordnung (EU) Nr. 2020/1245, der
Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 sowie der Verordnung (EG) Nr. 2023/2006 in ihrer jeweils gültigen Fassung
entspricht.
________________________________________________________________________________________

Beschreibung (Werkstoff/Optik):

Es handelt sich bei dem Artikel um ein Kuchenlöser aus Kunststoff.
Verpackung: bedruckte Pappkarte
Der Übergang von Stoffen liegt bei bestimmungsmäßigem Gebrauch unter den gesetzlichen Grenzwerten. 

Die Prüfung erfolgt nach der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 in Verbindung mit Anhang IV.

Folgende Stoffe mit Beschränkung sind enthalten (lt. Angaben unserer Vorlieferanten):
keine

Dieser Artikel enthält folgende "Dual-Use Additive" (lt. Angaben unserer Vorlieferanten):
keine

Spezifikation zum bestimmungsmäßigen Gebrauch:

Art/Arten von Lebensmitteln, die mit dem Material in Berührung kommen sollen:
Lebensmittel im allgemeinen, trockene und fetthaltige

Dauer und Temperatur der Behandlung:
wiederholter Kontakt bei bis zu 40°C

Vor Erstgebrauch
Wir empfehlen, das Produkt vor der ersten Verwendung sorgfältig von Hand mit warmem Wasser zu reinigen.
Bitte vermeiden Sie dabei Reiniger mit hohem Ethanolgehalt.

________________________________________________________________________________________

Diese Bestätigung gilt für den von uns gelieferten Artikel wie beschrieben. Der Artikel erfüllt bei Beachtung
der angegebenen Lebensmittelkontaktbedingungen die rechtlichen Vorgaben für die angegebenen
Lebensmittel. Von der über die Spezifikation hinausgehende Eignung des Produktes hat sich der Verwender
selbst zu überzeugen.

Die Gültigkeit der Erklärung erlischt bei Änderung der Rechtsvorgaben und der zitierten
Beurteilungsgrundlagen.
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